
Synopse der Satzung für die Feuerwehr der Stadt Karlsruhe 
 

 

 
Alte Version 

 

 
Neue Version 

 

§ 2 

Aufgaben 

(1) Die Feuerwehr nimmt neben ihren Pflichtaufgaben gem. § 2 Abs. 1 
des Feuerwehrgesetzes für Baden-Württemberg (FWG) auch die Kann-
aufgaben gem. § 2 Abs. 2 FWG kraft Übertragung durch diese Satzung 
wahr. 

(2) Die Feuerwehr nimmt ferner die ihr im Einzelnen mit öffentlich-
rechtlicher Vereinbarung zwischen der Stadt Karlsruhe und der Stadt 
Rheinstetten vom 31. Juli 2003 sowie mit Nachtragsvereinbarung vom 
9. bzw. 16. Juni 2005 übertragenen Aufgaben für das Gelände der 
Neuen Messe Karlsruhe wahr. 

 

 

III. Freiwillige Feuerwehr 
 
 

§ 7 
Aufnahme 

 
(1) Die Aufnahme in die Freiwillige Feuerwehr im Ehrenamt erfolgt 
nach § 11 FwG. Der Antrag ist in schriftlicher Form an die Leitung 
der jeweiligen Abteilung zu stellen. Über die Aufnahme entscheidet 
der Feuerwehrausschuss. Besteht ein Abteilungsausschuss, ist 
dieser zu hören. Ein Rechtsanspruch auf Aufnahme besteht nicht. 
Eine Ablehnung ist der Antragstellerin bzw. dem Antragsteller 
schriftlich mitzuteilen.  
 
(2) Die Aufnahme erfolgt zunächst für ein Jahr auf Probe.  
 
 
 

 
 

§ 2 

Aufgaben 

(1) Die Feuerwehr nimmt neben ihren Pflichtaufgaben gem. § 2 Abs. 1 
des Feuerwehrgesetzes für Baden-Württemberg (FWG) auch die Kann-
aufgaben gem. § 2 Abs. 2 FWG kraft Übertragung durch diese Satzung 
wahr. 

(2) Die Feuerwehr nimmt ferner die ihr im Einzelnen mit öffentlich-
rechtlicher Vereinbarung zwischen der Stadt Karlsruhe und der 
Stadt Rheinstetten vom 23.Juli 2013 übertragenen Aufgaben für das 
Gelände der Neuen Messe Karlsruhe wahr.  
 

 
 
 

 III. Freiwillige Feuerwehr 
 
 

§ 7 
Aufnahme 

 
(1) Die Aufnahme in die Freiwillige Feuerwehr im Ehrenamt erfolgt 
nach § 11 FwG. Der Antrag ist in schriftlicher Form an die Leitung 
der jeweiligen Abteilung zu stellen. Über die Aufnahme entscheidet 
der Feuerwehrausschuss. Besteht ein Abteilungsausschuss, ist 
dieser zu hören. Ein Rechtsanspruch auf Aufnahme besteht nicht. 
Eine Ablehnung ist der Antragstellerin bzw. dem Antragsteller 
schriftlich mitzuteilen.  
 
(2) Die Aufnahme erfolgt zunächst für ein Jahr auf Probe.  
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§ 11 
Jugendfeuerwehr 

3) In die Jugendfeuerwehr können geeignete in der Gemeinde wohnen-
den Kinder und Jugendliche im Alter zwischen dem vollendeten 10. und 
dem vollendeten 18. Lebensjahr mit schriftlicher Zustimmung der Erzie-
hungsberechtigten als Angehörige aufgenommen werden. Über die 
Aufnahme entscheidet der Abteilungsausschuss. 

 

(3) Über die Aufnahme von Fachberaterinnen und Fachberatern in die 
Freiwillige Feuerwehr entscheidet der Feuerwehrausschuss. Das 
Aufnahmeverfahren richtet sich nach § 11 Abs. 3 FwG. Der 
Feuerwehrausschuss entscheidet im Einzelfall über die Abweichungen 
von den Aufnahmevoraussetzungen nach § 11 Abs. 1 und 2 FwG und 
über die Beendigung des ehrenamtlichen Feuerwehrdienstes nach § 13 
Abs. 1 Nr. 5 FwG, wenn der oder die ehrenamtlich tätige Angehörige 
das 65. Lebensjahr vollendet hat.  
Über die Alarmierung der Fachberater und Fachberaterinnen 
entscheidet die Einsatzleitung. 
 
 

§ 11 
Jugendfeuerwehr 

3) In die Jugendfeuerwehr können geeignete in der Gemeinde wohnen-
den Kinder und Jugendliche im Alter zwischen dem vollendeten 6. und 
dem vollendeten 18. Lebensjahr mit schriftlicher Zustimmung der Erzie-
hungsberechtigten als Angehörige aufgenommen werden. Über die 
Aufnahme entscheidet der Abteilungsausschuss. 

 

  

 


